
ben vom 17. A ugust 1956 — Zeichen 20 — Ro/Me — 
schreibt uns u. a. die Zentrale Leitung des G roßhan
delskontors fü r  Technik:

„Die V ertragsbindungen unserer N iederlassungen 
m it der p rivaten  Kleinlam pen-Industrie beschrän
ken sich im wesentlichen auf die Niederlassungen, 
die eine V erkürzung des Transportw eges durch 
Bindung der örtlichen Industrie erreichen konnten.“

Die Zentrale Leitung des GHK gibt som it zu, daß die 
N iederlassungen bei der Thüringer P rivatindustrie 
kaufen, die durch diesen K auf eine V erkürzung des 
T ransportw eges erreichen. H ierm it können w ir uns 
nicht einverstanden erklären, denn der größere Teil 
der DDR w ird wahrscheinlich von Thüringen schneller 
erreicht als von Berlin. W ir b itten  Sie, wie bereits vor 
Wochen, h ier um eine generelle K lärung m it dem 
M inisterium  fü r Handel und V ersorgung.

VEB Berliner Glühlampenwerk

gez. S iegert gez. Scheel
Kaufm. D irektor A bsatzleiter

*

Für den Angestellten eines staatlichen Großhandels
unternehmens bedeutet es einen schwerwiegenden Vor
wurf, wenn gegen ihn die Anschuldigung einer Begün
stigung oder bevorzugten Behandlung des privaten Ein
zelhandels erhoben wird. Ein solcher Vorwurf wird 
schon dann erhoben, ivenn aus diesen oder jenen Grün
den private Einzelhandelsgeschäfte W are — auch in 
kleinsten Mengen — führen, die der staatliche Einzel
handel nicht hat.
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Auszug aus einem Schreiben der H O -Industriew aren 
an die s taa tl. H andelsinspektion m it D urch
schrift an die s taa tl. Kontrolle.

H O -Industriew aren W aren (M üritz), Gr. B urgstr. 10 
K reisbetrieb W aren 
W aren (M üritz)
Abtlg. 2—8 Handel

An
S taatl. Handelsinsp., N eustrelitz 
S taatl. Kontrolle, N eustrelitz 
Bezirksleitung der SED N eustrelitz

n a c h r ic h t l i c h

an  GHK H aushaltw aren, Malchin.
5. April 1956

B etrifft: M angelhafte A uslieferung und V erteilung der
anfallenden Industriew aren.

Vorg.: Gemeinsame A ussprache der H andelsleiter
der HO-Kreisbetriebe m it dem Leiter des 
GHK’s H aushaltw aren, Koll. G., am  29. M ärz 
1956 in Malchin.

Bei der im V organg angezogenen A ussprache wurde 
seitens der Leitung des GHK’s den anwesenden H an
delsleitern m itgeteilt, daß  bei der A uslieferung der 
W aren, insbesondere der M angelwaren, der s taatl. E in
zelhandel bevorzugt berücksichtigt wird.
Zu unserem  Bedauern m üssen w ir jedoch feststellen, 
daß, obgleich bei der genannten A ussprache die Aus
lieferung der bereits seit längerer Zeit bestellten W aren 
zum 31. M ärz 1956 zugesagt w ar, die L ieferung nicht 
erfolgte.
Dem Verkaufsstellenleiter, Koll. G., w urde am  gleichen 
Tage durch den Sachbearbeiter, Koll. St., die Ausliefe

rung  von emaill. Kohleherden von der F irm a C. fest 
zugesagt. Anstelle dieser sehr gefrag ten  Herde wurden 
aber gekachelte Herde geliefert.
Es ist uns unverständlich, wie plötzlich a n s ta tt der 
emaill. H erde die weniger gefrag ten  gekachelten Herde 
geliefert werden konnten. E in I rr tu m  ist hier gänzlich 
ausgeschlossen, da nach A ussage des Koll. St. bereits 
fü r diesen A rtikel die Lageraufgabe fü r den Kreisbe
trieb  geschrieben wurde.
Bei der im V organg erw ähnten A ussprache haben die 
V ertre te r unseres K reisbetriebes konsequent vom GHK 
die E inhaltung der gesetzlichen Bestim mungen, wie sie 
in den M itt. und Verf. Nr. 1 und 15 des Jah res 1955 fe s t
gelegt sind, verlangt. Es liegt die V erm utung nahe, 
daß seitens des GHK wegen der konsequenten H altung 
der V ertre te r des K reisbetriebes H andlungen vorge
nommen werden, die dem Betrieb in der E rfüllung sei
ner A ufgaben Schwierigkeiten bereiten sollen.
Wie w ir beim GHK feststellen konnten, wurden im  IV. 
Q uartal Solinger Bestecke in größerer Zahl angeliefert. 
Von diesen Bestecken wurden, obgleich der V erkaufs
stellenleiter, Koll. G., sich w iederholt um  solche Liefe
rungen bemühte, nicht ein einziges dem K reisbetrieb 
zu r V erfügung gestellt.

N ach A ussagen des Koll. B. vom GHK H aushaltw aren 
sollen allen K reisbetrieben diese Bestecke angeboten 
worden sein. Bei uns im  K reisbetrieb is t aber hierüber 
nichts bekannt.
Koll. B. sag te  ferner, daß ein K reisbetrieb sogar drei 
K isten zurückgesandt hätte , weil eine Bestellung nicht 
Vorgelegen haben soll.
Uns w urde am  3. A pril 1956 in N eubrandenburg be
kannt, daß der P rivathändler N. (fü r diesen Nam en 
kann im Augenblick n icht g a ran tie rt werden) solche 
Bestecke in größeren Mengen zum  W eihnachtsfest ver
k au ft haben soll.
Auch die F irm a W. in ........... w ird nachweislich vom
GHK m it M angelartikeln besonders berücksichtigt. W ir 
b itten  um  Stellungnahm e des GHK’s und um  U nter
suchung der Angelegenheit.

Schauprozeß gegen private Unternehmer

Ergeben sich auf Grund geringfügiger Tatbestände An
haltspunkte für einen Schauprozeß gegen private Unter
nehmer, so treten sowohl in den Gerichtsverhandlungen 
als auch in den Veröffentlichungen des Falles die haß
erfüllten, unsachlichen und parteiischen Gesichtspunkte 
des Klassenkam pfes klar hervor. Die A rt, wie derartige 
Fälle auf gegriffen und auf gebauscht werden, grenzt 
schon an Sadismus.
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Z u c h th a u s  f ü r  P r e i s ü b e r s c h r e i t u n g  
u n d  S te u e r h in te r z i e h u n g

A ngeklagt w aren der Inhaber und der B uchhalter eines
w eitbekannten H andw erksbetriebes in .............  H.
W .................  und B. S ....................sowie der selbständige
Feinm echaniker S. aus ............  In  seinem nach 1945
gegründeten H andw erksbetrieb stellte W. Schreibge
rä te  wie Kugelschreiber und ähnliches her. D a er gu t 
vorankam , suchte er Ende 1949 einen Buchhalter, den 
er in dem früheren Industriekaufm ann S. fand. S., im
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